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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
50. Jahrgang / Woche 22 / Ausgabetag: Donnerstag, 01. Juni 2023

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 
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Polizei  110
Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0
Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst  112
Notfall-Telefax    112
Krankentransport  19222
Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 92 32 90 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Telefon 116117
(gebührenfrei; ohne Vorwahl)

Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Notrufe

Notdienste

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt 
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienste am Mittwochnachmittag
Apotheken in Dahn:
Die Apotheken in Dahn bieten einen wechselnden Notdienst für  
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem Nachmittag 
von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. 

07.06.2023  Alle Apotheken in Dahn
14.06.2023  Wasgau Apotheke
21.06.2023  Wasgau Apotheke
28.06.2023  Kur-Apotheke

Apotheke in Bundenthal:
Die Friedrich Apotheke in Bundenthal hat jeden Mittwoch von 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr geöffnet.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
03.06.2023: 
Tierärztliche Praxis Prill, Alzheimer Weg 1, 76863 Herxheim,  
Tel.: (0 72 76) 65 14

04.06.2023: 
Tierärztliche Praxis Eichenlaub, Am Kleinwald 33a, 76863 Herxheim, 
Tel.: (0 72 76) 98 74 37

Zahnärztlicher Notdienst
www.zahnnotfall-pfalz.de
Samstag, 09:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09:00 Uhr bis 08:00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

03.06./04.06.2023
Herr Dr. Carsten Schlimmer, Pirmasenser Str. 2,  
66987 Thaleischweiler-Fröschen, Tel.: (0 63 34) 842

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09:00 - 12:00 Uhr, Bürgerservice 08:00 - 12:30 Uhr, Dienstagnachmittag 14:00 - 16:00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14:00 - 18:00 Uhr

Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der  
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist 
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach, 
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Bereitschaftsdienste
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Aus der 
Verbandsgemeinde

Aufgrund der aktuell wieder gesunkenen Stromeinkaufspreise an den 
Energiemärkten insbesondere am Spot- und Ausgleichsenergiemarkt sowie 
der Reduzierung des üblichen Preises für erzeugte Strommengen in den 
E-Werkeigenen BHKW-Anlagen, hat der Verbandsgemeinderat in seiner 
Sitzung am 23.05.2023 beschlossen, die Strompreise ab dem 01.07.2023 
um 3,75 ct/kWh netto bzw. 4,46 ct/kWh brutto zu senken.
Die komplette Übersicht der neuen Tarifpreise ist nachfolgend abgedruckt 
oder steht Ihnen auch im Internet unter www.werke-dahner-felsenland.de
ab sofort zur Verfügung.
Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur 
Verfügung. Sie können unsere Kundenberatung unter den Telefon-Nrn. 
06391 / 9234 - 420, 421 oder 422 bzw. per E-Mail: 
vertrieb@werke-dfl.de oder über unser Kunden-Portal „meinDFL“ er-
reichen.

Ihre Verbandsgemeindewerke
Dahner Felsenland

Ihr günstiger Strompartner vor Ort

Preissenkung bei den Tarifen in der Grund- und  
Ersatzversorgung sowie bei den Sondertarifen  
ab dem 01.07.2023In seiner letzten Sitzung hat der Verbandsgemeinderat die Haushalts-

satzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie 
die Wirtschaftspläne der verschiedenen Werke beschlossen. Die Haus-
haltssatzung wird in einer gesonderten Bekanntmachung veröffentlicht. 

Der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Bereich der Orts-
gemeinde Bruchweiler-Bärenbach zur Neuausweisung von Bauflächen 
stimmte der Verbandsgemeinderat ebenfalls zu. 

Rechtsverordnungen nach dem Ladenöffnungsgesetz hat der Verbands-
gemeinderat für den Bereich der Stadt Dahn verabschiedet für 
 - die Nacht der 1000 Lichter am 01.12.2023,
 - die lange Einkaufsnacht am 01.07.2023,
 - das Offenhalten von Verkaufsstellen am 03. September 2023 sowie
 - das Offenhalten von Verkaufsstellen am 12. November 2023.

Alle Rechtsverordnungen werden noch gesondert bekanntgegeben. 

Dem Landkreis Südwestpfalz wurden für die Wahl von Jugendschöffen 
drei Personen vorgeschlagen, Horst Kugele, Rumbach, Wolfgang Lösch, 
Erfweiler, Winfried Burkhart, Dahn. 

Aus der letzten Verbandsgemeinderatssitzung

In seiner letzten Sitzung hat der Verbandsgemeinderat den Beitritt zum 
Kommunalen Klimapakt des Landes Rheinland-Pfalz zunächst vertragt. 
In der nun durchgeführten Sitzung wurde dem Beitritt zum Kommunalen 
Klimapakt zugestimmt. 
Aufgrund der sich massiv verändernden Situation am Strommarkt beschloss 
der Verbandsgemeinderat mit Wirkung vom 01.07.2023 eine Senkung der 
Strompreise, die im Detail ebenfalls in einer gesonderten Bekanntmachung 
nachfolgend veröffentlicht wird. 
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Aus den 
Ortsgemeinden

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Donnerstag, 8. Juni 2023, findet eine Fronleichnamsfeier mit Prozession 
in Bobenthal statt. Der Prozessionsweg führt über die Haupt-, Feld- und 
Sonnenstraße. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten an diesem 
Tag ihre Fahrzeuge nicht auf der Straße zu parken. Zwischen 10:30 Uhr 
und 12:30 Uhr kann es aufgrund der Prozession zu Verkehrseinschrän-
kungen in den genannten Straßen kommen. 

Es wird um Beachtung gebeten.
Markus Keller, 
Ortsbürgermeister

Fronleichnam in Bobenthal

Bobenthal
www.bobenthal.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Markus Keller,
nach Vereinbarung, Tel. 92 15 12

 freitags, ab 19:00-20:00 Uhr, Feldstraße 7

Bruchweiler-Bärenbach
www.bruchweiler-baerenbach.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Günther Feyock,
bis auf weiteres nach Vereinbarung Tel: (0 63 94) 252

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen Teil der Verbands-
gemeinde zu dem Thema:

Preissenkung bei den Tarifen in der  
Grund- und Ersatzversorgung sowie bei  
den Sondertarifen ab dem 01.07.2023

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen Teil der Verbands-
gemeinde zu dem Thema:

Preissenkung bei den Tarifen in der  
Grund- und Ersatzversorgung sowie bei  
den Sondertarifen ab dem 01.07.2023

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen Teil der Verbands-
gemeinde zu dem Thema:

Preissenkung bei den Tarifen in der  
Grund- und Ersatzversorgung sowie bei  
den Sondertarifen ab dem 01.07.2023

In seiner letzten Gemeinderatssitzung schlug der Gemeinderat Frau Katha-
rina Monter und Herrn Egon Burkhart, Lauterstraße, für die Vorschlagsliste 
zur Schöffenwahl für die Jahre 2024 – 2028 vor. 

Der Gemeinderat stimmte der Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 
200,00 € zur Neuanschaffung eines Trainingsroboters an den TTC zu. Die 
Gewährung des Zuschusses erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der 
entsprechenden Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2023/2024. 

Das Verfahren zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Ebenhett“ 
der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach wurde vom Gemeinderat 
zurückgestellt. 

Im Anschluss hieran stimmte der Gemeinderat der von der Verbandsge-
meindeverwaltung in Absprache mit dem Ortsbürgermeister ausgearbei-
teten Haushaltssatzung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2023 
und 2024 zu. 

Zur Finanzierung des Eigenanteils für die aufgrund der Haushaltsermäch-
tigung 2021 getätigten investiven Ausgaben 2021 und 2022 beschloss der 
Gemeinderat die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 39.807,00 € bei 
der Sparkasse Südwestpfalz.

Ortsbürgermeister Feyock informierte noch den Gemeinderat, dass der 
Seniorentag am Freitag, dem 30.06.2023, stattfindet. 

Aus der letzten Gemeinderatssitzung

Bundenthal
www.bundenthal-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Daniel Frey,
mittwochs 18:00 - 20:00 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. (0 63 94) 61 19 02

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit 
gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden  2023  2024
1. im Ergebnishaushalt
 der Gesamtbetrag der 
 Erträge auf  1.714.600,00 Euro 1.764.720,00 Euro
 der Gesamtbetrag der 
 Aufwendungen auf 1.790.650,00 Euro 1.835.210,00 Euro
 der Jahresfehlbetrag auf 76.050,00 Euro 70.490,00 Euro

2. im Finanzhaushalt
 der Saldo der ordentlichen 
 Ein- u. Auszahlungen auf -18.670,00 Euro 1.820,00 Euro
 die Einzahlungen aus
 Investitionstätigkeit auf 594.830,00 Euro 410.740,00 Euro
 die Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 599.260,00 Euro 783.580,00 Euro
 der Saldo der Ein- u. 
 Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf -4.430,00 Euro -372.840,00 Euro
 der Saldo der Ein- u. 
 Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf 23.100,00 Euro 371.020,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der 
vorgesehenen Kredite, deren 
Aufnahme zur Finanzierung 
von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird festgesetzt für:  2023  2024

zinslose Kredite auf 0,00 Euro 0,00 Euro 
verzinste Kredite auf 119.350,00 Euro 110.300,00 Euro
zusammen auf  119.350,00 Euro 110.300,00 Euro

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Busenberg 
für die Jahre 2023 und 2024 

vom 24.05.2023

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Christof Müller,
montags, 18:30 - 20:00 Uhr, im Bürgerhaus Drachenfels

Busenberg
www.busenberg.de
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der 
Ermächtigungen zum Eingehen von
Verpflichtungen, die in künftigen
Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) 
führen können,   2023  2024

wird festgesetzt auf 160.480,00 Euro 900.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungs-
ermächtigungen, für die in den
künftigen Haushaltsjahren 
voraussichtlich Investitionskredite 
aufgenommen werden müssen, 
beläuft sich auf  110.300,00 Euro 160.310,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber 
der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten 
gegenüber der Einheitskasse der 
Verbandsgemeinde wird 
festgesetzt auf:    2023  2024

      271.000,00 Euro 720.000,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die 
Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:  2023  2024

• Grundsteuer A auf  345 v.H. 345 v.H.
• Grundsteuer B auf  465 v.H. 465 v.H.
• Gewerbesteuer auf  380 v.H. 380 v.H.

§ 6 Beiträge

Die Beiträge für die Herstellung 
und Unterhaltung von
Feld- und Waldwegen nach 
§ 11 Kommunalabgabengesetz  
werden wie folgt festgesetzt:   2023  2024

              8,50 Euro/ha 8,50 Euro/ha

§ 7 Eigenkapital 

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug  
3.294.023,37 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2022 beträgt  3.149.573,37 Euro und zum 31.12.2023    3.073.523,37 Euro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro netto sind im jewei-
ligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Busenberg, den 24.05.2023 
gez. Müller
Ortsbürgermeister

Hinweis zur Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Busenberg für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom 24.05.2023

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024  
 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO 
 erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen  
 in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden 
 Wortlaut:

„Die vom Rat der Ortsgemeinde Busenberg in seiner Sitzung am 18.04.2023 
beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird 
gemäß §§ 95 Abs. 4, 118 und 119 GemO staatsaufsichtlich genehmigt 
und zwar hinsichtlich eines Teilbetrages der veranschlagten verzinslichen 
Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 79.350 Euro, des 
Gesamtbetrages der veranschlagten verzinslichen Investitionskredite für das 
Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 110.300 Euro, des Gesamtbetrages der im 
Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, für die in 
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen 
werden müssen, in Höhe von 110.300 Euro, des Gesamtbetrages der im 
Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, für die in 
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen 
werden müssen, in Höhe von 160.310 Euro sowie des Höchstbetrages 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 
2023 in Höhe von 271.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe 
von 720.000 Euro.

Vorerst zurückgestellt wird die Genehmigung eines Kreditteilbetrages im 
Jahr 2023 in Höhe von 40.000 Euro.
Die Genehmigung der Investitionskredite sowie die Genehmigung der 
kreditfinanzierten Verpflichtungs-ermächtigungen erfolgen im Wege einer 
Ausnahmeentscheidung nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO.
Die Einzelgenehmigung der Kredite behält sich die Aufsichtsbehörde gemäß 
§ 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO vor.“

2.  Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.06.2023 bis einschließlich 
 14.06.2023 jeweils Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie 
 zusätzlich Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von  
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner 
 Felsenland, Schulstraße 29, öffentlich aus. Am Donnerstag, den 08.06.2023 
 ist keine Einsichtnahme möglich.

Eine vorherige telefonische Terminabsprache unter Telefon Nr. 06391/91 
96 151 ist empfehlenswert. 
Zusätzlich steht die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Homepage 
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland www.dahner-felsenland.net 
unter der Rubrik Verwaltung/Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zur 
Einsichtnahme zur Verfügung.

3. Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von  
 Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß § 24 
 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung,  
  die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt  
  worden sind, oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
  Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens-  
  oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter  
  Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,  
  schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Dahn, den 24.05.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Vollzug der Baugesetze;
Aufhebung des Bebauungsplanes „In den Neugärten“ und für das 
Teilgebiet „Im Held“ und „In den Wiesengärten“ der Ortsgemeinde 
Busenberg

Öffentliche Auslegung des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Busenberg hat am 18.04.2023 in 
öffentlicher Sitzung den Entwurf zur Aufhebung des Bebauungsplanes „In 
den Neugärten“ und für das Teilgebiet „Im Held“ und „In den Wiesengär-
ten“ gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. 
Das Plangebiet ist in folgendem Kartenausschnitt dargestellt:

Übersichtslageplan ohne Maßstab:

Bekanntmachung

Die vorstehende Planskizze erhebt keinen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit, 
sie dient dem besseren Verständnis der Bekanntmachung 
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Der Planentwurf mit den textlichen Festsetzungen und der Begründung 
wird in der Zeit vom 

09. Juni 2023 bis einschließlich 10. Juli 2023
von montags bis einschließlich freitags

von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
sowie dienstags

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und donnerstags

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 
29, Zimmer 207, 66994 Dahn, sowie unter www.dahner-felsenland.de, 
unter der Rubrik Verwaltung, Öffentlichkeits- und Bürgerbeteiligung oder 
www.o-sp.de/dahnerfelsenland als auch im zentralen Internetportal 
des Landes Rheinland-Pfalz unter www.geoportal.rlp.de zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegt. Während der Auslegungsfrist können von 
jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift gegeben werden. Nicht fristgemäß abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. 
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen. Folgende 
Arten umweltbezogener Stellungnahmen im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB sind verfügbar:

Entwurf der Begründung des Bebauungsplanes einschließlich 
Umweltbericht 

mit Ausführungen zu folgenden Themenbereichen:

 •  Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Mensch 
 •  Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere 
  (Arten- und Biotopschutz) 
 •  Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden 
 •  Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser 
 •  Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima/Luft 
 •  Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut 
  Landschaftsbild/Erholung 
 •  Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Kultur und sonstige 
  Sachgüter 
 •  Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen 
 •  Externe Ausgleichmaßnahmen 

Weitere Unterlagen mit wesentlichen für das Planungsverfahren 
relevanten umweltbezogenen Informationen: 
 • Ministerium des Innern und für Sport (Hrsg., 2008): Landesentwick- 
  lungsprogramm - LEP IV., Mainz zu den Zielen und Grundsätzen der  
  Landesplanung in Bezug auf den Erlebnis und Erholungsraum „Pfälzer  
  Wald“ 
 • Planungsgemeinschaft Westpfalz (Hrsg., 2012): Regionaler  
  Raumordnungsplan Westpfalz, Neustadt zu Einstufung der an das  
  Plangebiet angrenzenden Wald- und Wiesenflächen als Vor- 
  behaltsgebiet für die Sicherung des Grundrisses und des Pfälzer- 
  waldes als Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus 
 • Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland,  
  Landkreis Südwestpfalz, Beschlussfassung 2011, bearbeitet von: 
  Ingenieure für Städtebau und Architektur (ISA), Heltersberg zur  
  Darstellung des Plangebietes als Sonderbauflächen, Grünflächen 
  und Verkehrsflächen
 • Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (Stand  
  2010) zur Deutung des Plangebietes und zu einer Umgebung für 
  Naturschutz und Landschaftspflege
 • Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz und Landesamt  
  für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Oppenheim 
  (Hrsg., 1997), Planung Vernetzter Biotopsysteme, Bereich Landkreis 
  Südwestpfalz und Kreisfreie Städte Zweibrücken und Pirmasens, 
  Bearb.: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
  Rheinland-Pfalz und Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft  
  zur Bedeutung des Plangebietes für das Prioritätengebiet „Wald- 
  komplexe des Pfälzer Waldes“ und den Erhalt und die Entwicklung 
  des bestehenden Biotopkomplexes aus mageren Wiesen, Feucht-/ 
  Nasswiesen und Großseggenrieden
 • Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht  
  Rheinland-Pfalz (2007): Biotopkartierung Rheinland-Pfalz

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und Behörden eingegangene Stellungnahmen mit umwelt-
relevanten Informationen
 • Planungsgemeinschaft Westpfalz, Stellungnahme vom 14.12.2022, 
  Az.: 41/1 W-532 zu den von der Planung berührten Zielen und  
  Grundsätzen im Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz IV
 • Kreisverwaltung Südwestpfalz, Stellungnahme vom 21.11.2022,  

  Az.: VV/62/BP22-063 zum Detailierungsgrad der erforderlichen  
  Umweltprüfung 
 • Forstamt Wasgau, Stellungnahme vom 16.12.2022, Az.: 63 121 
  zu den Auswirkungen der Planung auf den Schutz von Waldflächen  
  und forstwirtschaftlichen Belangen
 • Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasser- 
  wirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Stellungnahme vom  
  12.12.2022, Az.: 342-36.02.03 215/22 Ha zu den Auswirkungen der  
  Planung auf die Wasser- und Abfallwirtschaft sowie den Bodenschutz

 
gez. Christof Müller
Ortsbürgermeister

Dahn
www.dahn.de

Sprechstunde des Stadtbürgermeisters, Holger Zwick,
nach Vereinbarung, Tel. 91 96 281

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der 
Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. März 2023 (GVBI. S. 71) und § 162 Abs. 
2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist hat der Rat der Stadt Dahn 
in seiner Sitzung vom 3. November 2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung der Stadt Dahn über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes vom 19.10.1993 wird aufgehoben.

§ 2

Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntma-
chung rechtsverbindlich und tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
„Wasgau-Anzeiger“, dem Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner 
Felsenland, in Kraft.

Dahn, den 24.05.2023
gez. Holger Zwick
Stadtbürgermeister

Hinweise:
a.  Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung der in § 214 Abs. 1  
 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB bezeichneten Verfahrensmängel und  
 Formvorschriften und in der in § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeich- 
 neten Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb  
 eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
 der Stadt Dahn geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die  
 Verletzung begründen soll, ist darzulegen.
b.  Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird darauf  
 hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-  
 oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der  
 Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen  
 gelten. Dies gilt nicht, wenn die Bestimmungen über die Öffentlichkeit  
 der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt- 
 machung der Satzung verletzt worden sind oder vor Ablauf der genann- 
 ten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand  
 die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
  Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland unter Bezeichnung  
 des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend  
 gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung geltend gemacht, so kann 
 auch nach Ablauf der genannten Frist jedermann diese Verletzung  
 geltend machen.

Bekanntmachung der Satzung vom 24.05.2023  
der Stadt Dahn über die Aufhebung der Satzung  
über die förmliche Festlegung des  
Sanierungsgebiets vom 13.10.1993

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen Teil der Verbands-
gemeinde zu dem Thema:

Preissenkung bei den Tarifen in der  
Grund- und Ersatzversorgung sowie bei  
den Sondertarifen ab dem 01.07.2023
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Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen Teil der Verbands-
gemeinde zu dem Thema:

Preissenkung bei den Tarifen in der  
Grund- und Ersatzversorgung sowie bei  
den Sondertarifen ab dem 01.07.2023

c. Die einschlägigen Vorschriften können von jedermann bei der  
 Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29,  
 66994 Dahn, Zimmer 201 während der Dienststunden Montag bis  
 Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, Dienstag von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag  
 von 14 bis 18 Uhr eingesehen werden.

Dahn, den 25.05.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

In seiner Sitzung am 12. Oktober 2022 hat der Gemeinderat der Ortsge-
meinde Erlenbach die Änderung des § 6 Absatz 2 der Haus- und Benut-
zungsordnung wie folgt beschlossen:

„Für alle sonstigen Benutzungen erhebt die Gemeinde ein Entgelt.
Dieses beträgt:

a)  15 € für die Benutzung des Obergeschosses oder
 30 € für die Benutzung des Erdgeschosses pro Tag für Versamm- 
  lungen und sonstige Feiern nicht gewerblicher Art, die von  
  örtlichen Vereinen durchgeführt werden – private Anlässe  
  einzelner Vereinsmitglieder ausgenommen.
b)   60 € für die Benutzung des Obergeschosses bzw.
 160 € für die Benutzung des Erdgeschosses pro Tag für besondere  
  private Veranstaltungen nicht gewerblicher Art, (z.B. silberne  
  Hochzeit, goldene Hochzeit, Kommunion, Konfirmation) von  
  Bürgern der Gemeinde.
c)  200 € für die Benutzung von Bürgern, die ihren Wohnsitz außerhalb 
  von Erlenbach und den dazugehörigen Ortsteilen haben.
d)  20 € Fremdveranstalterhaftpflichtversicherung
e)  20 €/Std nach Aufwand für die Reinigung für maximal 3 Stunden
  (sofern diese durch Beauftragte der Gemeinde durchgeführt  
  wird) 

Für mögliche Dauermieter (z.B. „Der Singkreis Berwartstein“, der FCE 
oder die FFW usw) wird ein Betrag von 100 €/Quartal vereinbart. Die 
Erhöhung der Nutzungsgebühr beinhaltet lediglich die Kosten für die 
Reinigung. Der der Grundversorgung dienende Backwarenverkauf und 
die Friseurdienstleistung bleiben von dieser Erhöhung ausgeschlossen.

Die übrigen Bestimmungen der Benutzungsordnung vom 25. Januar 2015 
bleiben unverändert bestehen. 

Die neue Regelung des § 6 Absatz 2 tritt ab dem 1. Juni 2023 in Kraft.

Erlenbach, den 22. Mai 2023
gez. Dirk Eichberger
Ortsbürgermeister

Änderung der Benutzungsordnung  
des Dorfgemeinschaftshauses

Verbandsgemeindeverwaltung
in Dahn, Schulstraße 29

UNSERE ÖFFNUNGZEITEN:
Montag - Freitag  09:00 - 12:00 Uhr, 
Bürgerservice  08:00 - 12:30 Uhr,
Dienstagnachmittag  14:00 - 16:00 Uhr,  
Donnerstagnachmittag  14:00 - 18:00 Uhr

Rumbach
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Ralf Weber

nach Vereinbarung, Tel. 993878

www.rumbach-pfalz.de

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Dienstag, 6. Juni 2023, 20:00 Uhr,

im Gemeindehaus Rumbach, Kirchdöll 1, eine Sitzung des Gemeinde-
rates Rumbach stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Verkehrsanlagen
 a) Festlegung des Straßenausbauprogrammes
 b) Beschlussfassung über den Beitragssatz
3. Ausbau Kirchdöll und Wanderparkplatz;
 Auftragsvergabe
4. Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 
 für die Jahre 2024 - 2028
5. Bauanträge und Bauvoranfragen
6. Informationen des Ortsbürgermeisters

Nichtöffentlicher Teil

7. Informationen des Ortsbürgermeisters

Rumbach, den 24.05.2023
gez. Ralf Weber
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung

Erlenbach
www.erlenbach-am-berwartstein.de

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters,  Dirk Eichberger,
nach Vereinbarung, Tel.  0172 / 730 58 92

Erfweiler

Ortsbürgermeister, Walter Schwartz

www.erfweiler-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Tobias Herberg,  
montags, 18:00 - 19:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Tel. 0172/673 06 86 

www.schindhard.de
Schindhard

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen Teil der Verbands-
gemeinde zu dem Thema:

Preissenkung bei den Tarifen in der  
Grund- und Ersatzversorgung sowie bei  
den Sondertarifen ab dem 01.07.2023
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Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-
Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssat-
zung beschlossen:

§ 1 bis § 3 

unverändert

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr   
2023 wie folgt neu festgesetzt:

 • Grundsteuer A von bisher 305 v.H. auf 345 v.H.
 • Grundsteuer B von bisher 395 v.H. auf 465 v.H.
 • Gewerbesteuer bleibt unverändert auf  380 v.H.

§ 5 bis § 7 

unverändert

Schönau, den 22.05.2023
gez. van Venrooy
Ortsbürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Schönau 

für das Jahr 2023 vom 22.05.2023

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Rudolf van Venrooy,
nach Vereinbarung, Tel. 0172 / 699 88 98

www.schoenau-pfalz.de
Schönau

Hinweis zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Schönau 
für das Haushaltsjahr 2023 vom 22.05.2023
1. Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Nachtragshaushalts- 
 satzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schrei- 
 ben vom 08.05.2023 angezeigt worden. Die Kommunalaufsichtsbehörde  
 teilte mit Schreiben vom 10.05.2023 mit, dass eine staatsaufsichtliche 
 Genehmigung nicht erforderlich ist.
2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme vom  
 02.06.2023 bis einschließlich 14.06.2023 jeweils Montag bis Freitag  
 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Dienstag von 14.00 Uhr bis  
 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei der Verbands- 
 gemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Zimmer 110,  
 öffentlich aus.  Am Donnerstag, den 08.06.2023 ist keine Einsichtnahme  
 möglich.

Eine vorherige telefonische Terminabsprache unter Telefon Nr. 06391/91 
96 151 ist empfehlenswert. 
Zusätzlich steht die 1. Nachtragshaushaltssatzung auf der Homepage 
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland www.dahner-felsenland.net 
unter der Rubrik Verwaltung/Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
zur Einsichtnahme zur Verfügung.

3. Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von  
 Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird 
 gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:
 Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor- 
 schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zu- 
 stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung  
 als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh- 
  migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
  verletzt worden sind, oder
 2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
  Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah- 
  rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung  
  unter Bezeichnung  des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
  soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 22.05.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

In seiner Sitzung am 05. Mai 2023 hat der Gemeinderat der 1. Nachtrags-
haushaltssatzung für das Jahr 2023 zugestimmt. Die Nachtragshaushalts-
satzung war erforderlich um die Hebesätze der Grundsteuer A und der 
Grundsteuer B auf das Niveau der neuen Nivellierungssätze anzuheben. 
Die Steuersätze betragen ab dem 01.01.2023 bei der Grundsteuer A somit 
345 v.H. und bei der Grundsteuer B 465 v.H.

Für die Sanierung von Straßenschäden in Schönau-Gebüg stimmte der 
Gemeinderat der Auftragsvergabe für die Baugrunduntersuchung und 
Sanierungsberatung zu. Des Weiteren wurden 3 Aufträge für die Kinder-
tagesstätte St. Michael vergeben. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um 
einen Auftrag zur Verlegung eines neuen Bodenbelages, zum Durchführen 
von Malerarbeiten, sowie zur Anschaffung eines neuen Rutschenturms.

Des Weiteren erteilte der Gemeinderat das Einvernehmen zu einem 
Baunatrag über die Errichtung einer Fertiggarage. Zum Ende der Sitzung 
informierte der Ortsbürgermeister, dass es vermehrt Beschwerden von 
Anwohnern der Straße „Am Zundelsfelsen“ gab, da viele Anlieger der 
Heilsbach über die Straße „Am Zundelsfelsen“ gefahren sind. Es soll nun 
überlegt werden, ob das Problem mit zusätzlicher Beschilderung gelöst 
werden kann. Seither liegen keine weiteren Beschwerden vor. 

Der diesjährige Seniorentag soll in den kommenden Sommermonaten 
stattfinden. Sobald ein genauer Termin feststeht, wird dieser entsprechend 
bekannt gegeben. 

Aus der letzen Gemeinderatssitzung

In seiner Sitzung am 05. Mai 2023 hat der Ortsbeirat dem Gemeinderat 
empfohlen, die 1. Nachtragshaushaltssatzung, zur Erhöhung der Hebsaätze 
der Grundsteuer A und B nicht anzunehmen. Für die Auftragsvergabe zur 

Aus der letzen Sitzung des Ortsbeirates

Baugrunduntersuchung und Sanierungsberatung empfahl der Ortsbeirat, 
die Auftragsvergabe entsprechend vorzunehmen. 
Des Weiteren wurde durch den Ortsbeirat empfohlen den Auftragsver-
gaben für die Kindertagesstätte St. Michael über Bodenverlagsarbeiten, 
Malerarbeiten sowie der Anschaffung eines Rutschenturms zuzustimmen. 

Veranstaltungen
HINWEIS: Eingabeschluss per Internet
 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

 SamStag 3/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Köhlerwoche Erfweiler
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
Eröffnung der Köhlerwoche 2023  ab 19:30 Uhr DJ SMaex, 20:00 Uhr 
Entzündung des Kohlenmeilers, ab 21:00 Uhr DJ Danny Malle 80er/90er 
Party, als spezielles Speiseangebot heute Saumagenburger
treffpunkt: Kohlemeilerplatz
Kosten:  

 SOnntag 4/6  Ortsgemeinde niederschlettenbach
geierstein-tour
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: PWV Niederschlettenbach
Von Lug geht es auf dem schönen Premium-Wanderweg zu den Geier-
steinen. Danach Abschlußrast.
treffpunkt: Niederschlettenbach
Kosten:  

 SOnntag 4/6  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Wanderung an die altschloßfelsen und Stüdenbach
Beginn: 10:30 Uhr Veranstalter: PWV Hohe List
Der PWV Hohe List lädt am Sonntag 04. Juni zu einer Wanderung an die 
Altschloßfelsen ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr 30 am Parkplatz Stüden-
bach. Abschluß beim Wanderheim Hohe List. Kurze Tour 7,5 Km Große 
Tour 11 Km
treffpunkt: Hohe List
Kosten:  
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 DiEnStag 6/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Köhlerwoche 2023
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
Grillabend wie den ganzen Sommer jeden Montag, ab 18:00 Uhr Stim-
mungsmusik mit Sepp, als spezielles Speiseangebot heute Sparerribs 
vom Grill
treffpunkt: Kohlemeilerplatz
Kosten:  

 mittWOch 7/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Köhlerwoche 2023
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
ab 10:30 Uhr Pirminiuschor der Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens, 
Ab 14:00 Uhr Seniorennachmittag mit Kaffe und Kuchen, ab 20:00 Uhr 
Jagdhornbläser der Kreisgruppe PS-ZW des Landesjagdverbandes, als 
spezielles Speiseangebot heute ab 17:30 Wildgulasch mit Semmelknödel
treffpunkt: Kohlemeilerplatz
Kosten:  

 mittWOch 7/6  Ortsgemeinde Schindhard
geführte mittwochswanderung
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: PWV Schindhard
Mittwochswanderung für Jedermann mit abwechsungsreichen und inter-
essanten Zielen und Einkehr-Wanderführer: die Rentner/innen des Vereins
treffpunkt: Bushaltestelle
Kosten:  

 mittWOch 7/6  Stadt Dahn
Wanderung zum Kohlenmeiler
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Stadt Dahn in Zusammenarbeit mit dem 
Pfälzerwald Verein Dahn e.V.
Wohlfahrtspfad-Burgblick-Wöllmersberg-Schöne Aussicht-Köhlerhütte 
(Einkehr)-Dahn 10 km Führung: Rudolf Dauenhauer
treffpunkt: Touristinformation Dahner Felsenland
Kosten: Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos; Kosten der Einkehr 
und evtl. Fahrtkosten sind selbst zu tragen 

 mittWOch 7/6  Ortsgemeinde niederschlettenbach
Rund um Rodalben
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: PWV Niederschlettenbach
Die Mittwochswanderung des PWV führt rund um Rodalben zur Jog-
gelhütte.
treffpunkt: Niederschlettenbach
Kosten:  

 mittWOch 7/6  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Kaffeetreff
Beginn: 14:30 Uhr Veranstalter: Prot. Kirchengemeinde Schönau-Rum-
bach
Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Gäste aus Nah und 
Fern sind herzlich willkommen.
treffpunkt: Prot. Gemeindehaus *Arche*
Kosten:  

 DOnnERStag 8/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Köhlerwoche 2023
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
ab 14:00 Uhr geführte MTB-Bike Meiler-Tour ca. 3 Stunden rund um 
Erfweiler mit den Trail-Guides (kostenfrei) Genusstour-Start am Meiler, ab 
18:00 Uhr Elias Zobeley mit Live Musik, als spezielles Speiseangebot heu-
te Rollo vom Grill mit Kartoffelsalat und Paniertes Schnitzel mit Pommes
treffpunkt: Kohlemeilerplatz
Kosten:  

 DOnnERStag 8/6  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Flammkuchenfest
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Sportverein Ludwigswinkel
selbstgemachte Flammkuchen aus dem Holzbackofen. Verschiedene 
Sorten.
treffpunkt: Sportheim Ludwigswinkel
Kosten:  

 FREitag 9/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Köhlerwoche 2023
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
ab 20:00 Uhr The Red Couch-Live Musik Akustik Rock-Pop-Folk von Abba 
bis Zappa (alles außer Helene Fischer), als spezielles Speiseangebot heute 
Smash-Cheeseburger vom Rind
treffpunkt: Kohlemeilerplatz
Kosten:  

 SamStag 10/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Köhlerwoche 2023
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
ab 20:00 Uhr Birch Tree-Live Musik Rock-Pop, als spezielles Speisean-
gebot heute Saumagenburger
treffpunkt: Kohlemeilerplatz
Kosten:  

 SamStag 10/6  Ortsgemeinde nothweiler
Flammkuchen im Schützenhaus
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: Schützenverein Nothweiler
Sommer-Sonnenschein -Flammkuchen!! Weithin bekannt! Selbstge-
macht- aus dem Holzofen in verschiedenen Variationen. Lassen Sie 
die Seele baumeln,bei einem erfrischenden Glas,sowie einem leckeren 
Flammkuchengericht und besuchen Sie uns in der urigen Atmosphäre 
des Schützenhauses.
treffpunkt: Schützenhaus
Kosten:  

 SOnntag 11/6  Stadt Dahn
Reunionsfest in Schindhard
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Dahn e.V.
Treffpunkt: 10:00 Uhr Tourist-Info Dahn, Wegstrecke: Heldenfriedhof 
- vorbei am Hochsteinmassiv - Blick auf die Burgengruppe Altdahn - 
Fischwoogmühle - Schindhard Festplatz,  für das leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt. Wegstrecke: ca 4 km einfach, Rückkehr nach Belieben
treffpunkt: Schindhard Reunionsfest
Kosten:  

 SOnntag 11/6  Ortsgemeinde Schindhard
Fronleichnams-gottesdienst mit anschl. Prozession
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Kath. Kirchengemeinde Schindhard
10.00 Uhr Gottesdienst anschl. Prozession zu den drei Altären. Ab 12.00 
Uhr Mittagessen und gemütliches Beisammensein am Dorfgemein-
schaftshaus.
treffpunkt: Kirche/Dorfgemeinschaftshaus
Kosten:  

 SOnntag 4/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Köhlerwoche 2023
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
ab 13:00 Uhr Kindernachmittag mit Clown & Aufbau und Entzündung 
Kindermeiler, als spezielles Speiseangebot heute Hähnchen vom Grill 
mit Pommes
treffpunkt: Kohlemeiler Erfweiler
Kosten:  

 SOnntag 4/6  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
tag des offenen tors am Lokschuppen
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Besichtigung des Dioramas *Camp de Ludwigswinkel*
treffpunkt: Lokschuppen
Kosten:  

 mOntag 5/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Köhlerwoche 2023
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
Grillabend wie den ganzen Sommer jeden Montag, ab 18:00 Uhr Stim-
mungsmusik mit Sepp, als spezielles Speiseangebot heute Köhlerknorze 
vom Grill
treffpunkt: Kohlemeiler
Kosten:  
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 SOnntag 11/6  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
hOFFESt beim mgV WaLDESLUSt BRUchWEiLER
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: MGV *Waldeslust Bruchweiler* 1923 e.V.
Die Sängerinnen und Sänger heißen Sie alle herzlich im Hofe des Sän-
gerheimes willkommen. Unser Speisenangebot: Rollbraten oder Steaks 
mit Pommes, reichhaltiges Kuchenbüfett.  Am Nachmittag treten unsere 
beiden Chöre auf. Ab 14 Uhr bieten wir unseren Gästen  Bratwurst an.
treffpunkt: Hof am Sängerheim
Kosten:  

HINWEIS
Ab dem neuen Jahr 2023 werden die Veröffentlichungen über Kunst-
ausstellungen, Beratungsstellen, Sprechstunden, Büchereien und 
Recyclinghöfe jeweils vierteljährlich als Einlageblatt zur Verfügung 
gestellt.

Das Einlageblatt können Sie dann bequem herausnehmen und ent-
sprechend aufbewahren. 
Im Übrigen finden Sie die Bekanntmachungen auf unserer Internetseite 
www.dahner-felsenland.net. 

Änderungswünsche zu den Veröffentlichungen werden mit Erschei-
nen des folgenden Einlageblattes berücksichtigt. Die entsprechende 
Information ist bis spätestens zwei Wochen vor Ende des Kalender-
vierteljahres an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
telefonisch unter (0 63 91) 91 96 126 
oder per Mail an kirstin.ammer@dahner-felsenland.de, weiterzuleiten. 

Kirchen
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Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

Dahn    Sonntag,    04.06. 10:30 Uhr
Erfweiler    Sonntag,    04.06. 09:00 Uhr
Hinterweidenthal  Sonntag, Wortgottesfeier  04.06. 09:00 Uhr
Busenberg   Samstag,     03.06. 18:00 Uhr
Bruchweiler   Samstag,     03.06. 18:00 Uhr
Niederschlettenbach Sonntag,    04.06. 09:00 Uhr
Fischbach   Sonntag,    04.06. 10:30 Uhr

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Hinterweidenthal  Sonntag                                   04.06. 09:00 Uhr
Dahn    Sonntag, mit Abendmahl   04.06. 10:30 Uhr

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE

Pirmasens, Arnulfstraße 11  sonntags 10.00 Uhr  +  mitwochs 19.30 Uhr


